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23/SVV/1295 
Antrag 
öffentlich 
 

 
Hundeauslaufgebiete im Stadtgebiet 

Einreicher: 

Fraktion CDU 
Datum 

21.11.2023 
 
geplante 
Sitzungstermine 

Gremium Zuständigkeit 

06.12.2023 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt 
Potsdam Entscheidung 

19.12.2023 Ausschuss für Ordnung und Sicherheit Vorberatung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen,  
1. wo in Potsdam Bedarf an einem Hundeauslaufgebiet besteht, 
2. wo im Potsdamer Stadtgebiet solche Gebiete ausgewiesen und angelegt werden 

können, 
3. welche Kosten dadurch entstehen und ob und wie diese z.B. durch die Hundesteuer 

gedeckt werden können, 
4. vor diesem Hintergrund einen Vorschlag zu unterbreiten, wie mit diesem Thema 

umgegangen werden soll. 

Dem Ausschuss für Ordnung und Sicherheit ist bis April 2024 das Ergebnis der Prüfung 
vorzustellen. 
 
 
Begründung: 
 

In der aktuellen Stadtordnung ist festgelegt, in welchen Gebieten Hunde in Potsdam an der 
Leine zu führen sind. Prinzipiell obliegt es zwar jedem Hundehalter, seinem Tier die 
notwendige Bewegung und ausreichende Sozialkontakte zu verschaffen, andererseits ist es 
nicht immer einfach, geeignete Auslaufgebiete in Wohnnähe zu finden, vor allem, wenn 
Hundehalter selbst nicht gut zu Fuß sind. Hunden sollte man regelmäßig die Gelegenheit 
geben, sich richtig auszutoben und mit anderen Hunden zu spielen. Dazu sind 
Hundeauslaufgebiete ideal geeignet. Zum einen lernt dein Hund neue Spielkameraden 
kennen und lernt, mit anderen Hunden umzugehen. Die Stadt Berlin hat hierfür z.B. 35 kleine 
und große Hundeauslaufplätze angelegt.  
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Anlagen: 

1 Stellungnahme der Verwaltung öffentlich 
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Landeshauptstadt Potsdam 
Geschäftsbereich 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am: 
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Drucksache Nr.: TOP: 

Stellungnahme der Verwaltung 
1. Rechtliche Einschätzung

2. Berücksichtigung im Haushaltsplan

3. Zeitliche Umsetzbarkeit

4. Inhaltliche Einordnung

Datum/Unterschrift 
Oberbürgermeister / Geschäftsbereichsleitende/r 50
2.

St
nS

VV
 0

1.
08

.2
2

3 von 3 in Zusammenstellung


	Vorlage
	Anlage  1 Stellungnahme der Verwaltung

	Dropdown1: [Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit]
	frm_SitzungSVV: 06.12.2023
	frm_Titel: Hundeauslaufgebiete im Stadtgebiet
	frm_DrucksacheNr: 23/SVV/1295
	frm_TOP: 7.16
	frm_RechtlEinsch: Grundlage für den Leinenzwang für Hunde auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam bildet die  Hundehalterverordnung des Landes Brandenburg und die Potsdamer Stadtordnung.Die Schaffung bzw. Einrichtung von Hundeauslaufgebieten ist keine Pflichtaufgabe der Verwaltung und es besteht auch kein Rechtsanspruch. Aus allgemeinen ordnungsrechtlichen Vorschriften heraus ergibt sich keine Auflage zur Schaffung eines Hundeauslaufgebietes seitens der Verwaltung.
	frm_Berücksichtigung im Haushaltsplan: Finanzielle Mittel für die Einrichtung (Kauf, Miete Herrichtung von Flächen) von Hundeauslaufgebieten sind in der HH-Planung nicht berücksichtigt. 
	frm_Zeitliche Umsetzbarkeit: Es wird zum jetzigen Zeitpunkt eingeschätzt, dass im April 2024 ein Prüfergebnis möglich ist.
	frm_Inhaltliche Einordnung: Eine tierschutzrechtlich unbedenkliche Hundehaltung wird durch den Leinenzwang auch in dicht besiedelten Wohngebieten nicht unmöglich gemacht, da der Leinenzwang nicht für das gesamte Gemarkungsgebiet der Landeshauptstadt Potsdam ausgewiesen ist und damit den Auslauf von Hunden auf den übrigen frei zugänglichen öffentlichen Flächen sowie außerhalb der Ortslage zulässt. Prinzipiell obliegt es jedem Hundehalter bzw. jeder Hundehalterin, seinem Tier die notwendige Bewegung und ausreichende Sozialkontakte zu verschaffen. Dahingehend ist es zumutbar, dafür auch Flächen außerhalb dichter Bebauung auf dem Stadtgebiet und im Umland von Potsdam zu nutzen.  
	DatumUnterschrift: 
	drucken: 
	zurück: 


